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ZLu.Betr.w.v. 

Afl/SN- gO/He: 

Eisenstadt, am 6.12.1996 

l. Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3,1017 Wien, 25-fach 

2. Allen Ämtern der Landesregierungen (z.H. der Herren Landesamtsdirektoren) 

3. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ. Landesregierung, Schenken-

straße 4, 1014 Wien 

zur gefalligen Kenntnis. 

Für die Landesregierung: 
Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Dr. Rauchbauer eh. 
(Leiter des Verfassungsdienstes) 
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Amt der Burgenländischen Landesre2ierung 
Landesamtsdirektion - Verfassungsdienst 

Bundesministerium fur Zukunft, 
Bildung und Kultur 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Zahl: LAD-VD-B3 801 1-1996 

Betr: Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 93/7/EWG 
über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Gemeinschaft in das Hoheitsgebiet 
eines andere Mitgliedstaates verbrachten Kulturgütern 

Bezug: 16.602/40-IV/3/96 

Eisenstadt, am 6.12.1996 
7000 Eisenstadt, Freiheitsplatz 1 
Tel.: 02682/600 DW 2031 
Fr. Mag. Schmaldienst 

Zu dem mit obbez. Schreiben übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie 93/7/EWG über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mit­
gliedstaates der Europäischen Gemeinschaft verbrachten Kulturgütern erlaubt sich das Amt 
der Burgenländischen Landesregierung mitzuteilen, daß vom Standpunkt der vom ho. Amt zu 
wahrenden Interessen kein Anlaß zur Geltendmachung von Bedenken oder Abänderungswün­
schen besteht. 

Beigefugt wird, daß u.e. 25 Mehrausfertigungen dieser Stellungnahme dem Präsidium des Na­

tionalrates zugeleitet werden. 

Für die Landesregierung: 
Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Dr. Rauchbauer eh. 
(Leiter des Verfassungsdienstes ) 
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